
Eigentlich will sie nicht mehr warten. 
„Der Tod ist gar nicht schlimm. Ich 
glaube, mir wird’s drüben gut gehen“, 
sagt Viola M. Sie will zu Andrei, ihrem 
Lebensgefährten, der im November 
unerwartet starb. Und zu ihrer großen 
Schwester, die Krebs hatte und schon 
ein paar Jahre tot ist. Aber dann ist da 
immer wieder das Vogelgezwitscher, 
das von der Terrasse hereindringt. Da 
sind die Bäume vor dem Fenster, durch 
die der Wind fährt, sie rauschen. Vio-
la genießt es, dass sie jederzeit in ihrem 
Bett nach draußen gefahren werden 
kann. „Ich liebe alles Grüne“, sagt die 
50-Jährige. In ihrem Zimmer steht ein 
großer Strauß Lilien.

Schmal wie ein Kind liegt sie auf dem 
Rücken, die dunkelblonden Haare aus-
gebreitet auf dem Kissen, die Arme 
waagerecht von sich gestreckt. Sie sind 
beschwert von Kirschkernkissen, um 
schmerzhafte Spastiken zu verhindern. 
Viola hat Multiple Sklerose. Die Krank-
heit ist weit fortgeschritten, sie hat Mus-
kellähmungen. Seit Jahren kann sie 
nicht mehr laufen, seit vielen Monaten 
fällt ihr auch das Sprechen sehr schwer. 
„Wenn ich mir was wünschen dürfte, 
möchte ich etwas glücklich sein“: Diese 
Zeilen von Marlene Dietrich haucht sie 
so leise, dass sie Freundin Doreen, die 
sie intensiv betreut und sehr gut kennt, 
noch einmal laut wiederholen muss. 
„Man hat uns nicht gefragt, als wir noch 
kein Gesicht / Ob wir leben wollen oder 
lieber nicht“, so lautet eine weitere Zeile 
aus dem Lied.

Vorbereitung zum Sterbefasten
Tod oder Leben? Leben um jeden Preis? 
Gibt es einen würdigen, gar einen schö-
nen Tod? Zählt jeder Augenblick? Ist Le-
ben immer lebenswert? Der Bundestag 
will am Donnerstag (6. Juli) über eine 
gesetzliche Regelung zur Suizidbeihilfe 
entscheiden. Es liegen zwei Gesetzent-
würfe vor. Ein liberaler ist stärker dar-
auf angelegt, Suizid unter bestimmten 
Bedingungen zu ermöglichen. Der an-
dere stellt den Schutz vor Missbrauch in 
den Vordergrund – es soll vor allem aus-
geschlossen werden, dass Menschen 
sich zur Selbsttötung gedrängt fühlen.

Viola kam kurz nach ihrem 50. Ge-
burtstag Anfang Mai ins Hospiz der 
Caritas in Berlin-Pankow, um „Sterbe-
fasten“ zu machen: So wird der medizi-
nisch begleitete Freiwillige Verzicht auf 
Essen und Trinken (FVET) umgangs-
sprachlich genannt. Den Gedanken an 
diese bewusste schnellere Herbeifüh-
rung des Todes hat sie nach wie vor im 
Kopf – aber genau festlegen möchte sie 
den Fasten-Beginn erstmal nicht.

„Es gab eine Zeit, da habe ich nur 
Schwarz getragen. Jetzt bin ich ganz 
bunt“, sagt Viola. Ihre Fingernägel sind 
rot, blau und lila lackiert, ihr schwarzes 
T-Shirt hat eine knallbunte Aufschrift. 
Vor ein paar Tagen erst hat sie sich auf 
ihren linken Arm einen Schmetterling, 
eine Libelle und eine Hummel tätowie-
ren lassen, die einen knospenden Ast 
umschwirren. Sie hat weitere Pläne: Als 

nächstes ist ein Esel-Tattoo dran. Er ist 
ihr Lieblingstier.

„Wir werden sie in keinem Fall zu et-
was drängen. Frau M. hat hier neuen Le-
bensmut geschöpft“, sagt Anne Müller, 
die Pflegedienstleiterin des Hospizes. 
Seit zwölf Jahren arbeitet die gelernte 
Krankenschwester und Pflegemana-
gerin in der Einrichtung. „Sein Leben 
beendet man nicht einfach so. Die Hoff-
nung stirbt wirklich zuletzt“, sagt die 
42-Jährige. Dennoch sei Sterbehilfe bei 
ihren „Gästen“ regelmäßig ein Thema. 
„Aber ernst gemeint ist es, so ist meine 

Erfahrung, in den seltensten Fällen. In 
der Regel ist so eine Aussage ein Hilfe-
schrei und keine Aufforderung.“

260 stationäre Hospize gibt es bun-
desweit. Die Idee des Hospizes ist es, 
unheilbar Kranke und Sterbende bis 
zum letzten Tag zu begleiten, Lebens-
qualität zu ermöglichen, den Sterben-
den nicht alleine zu lassen – und den 
natürlichen Lebens- und Sterbeverlauf 
zu akzeptieren. Suizidbeihilfe – die Be-
reitstellung von tödlichen Medikamen-
ten – findet hier nicht statt. Das heißt 
nicht, dass Sterbehilfe hier ein Tabuthe-
ma wäre. Müller ist der offene Umgang 
wichtig. Die Menschen dürfen ausspre-
chen, was sie bewegt. „Da darf jeder sei-
ne Meinung zu haben. Hier muss sich 
keiner verstecken, weil er Angst hat, we-
gen seines Wunsches diskriminiert zu 
werden.“

Drei Wochen sind die Kranken im 
Durchschnitt im Hospiz, bis sie sterben, 
so Müller. Manchem, dessen Ende laut 
ärztlicher Diagnose kurz bevor steht, 
gehe es hier plötzlich besser, erzählt 
sie: Man werde gut gepflegt, bekocht, 
die Symptome ließen nach, die Todes-
angst werde weniger. Müller berichtet 
von neuen Freundschaften, die auf den 
letzten Metern geschlossen werden, von 
Geburtstagspartys, von leidenschaftli-
chen Mensch-ärgere-Dich-nicht-Spiele- 
abenden.

„Für mich ist das eigentliche Prob-
lem, dass die Pflege, wie wir sie hier 
machen, für alle älteren und sterbenden 
Menschen gang und gäbe sein müsste. 
Jeder, der sein Leben gelebt hat, müss-
te so versorgt werden“, sagt Müller mit 

Nachdruck. 14 Menschen – jeweils im 
eigenen Zimmer – beherbergt die Ein-
richtung im Osten Berlins. Mehr sind 
nicht erlaubt, um die Qualität aufrecht 
zu erhalten. Jeder Betreuer ist hier für 
etwa fünf Personen zuständig. In regu-
lären Pflegeeinrichtungen sind es da-
gegen 20.

Ein Notausgang für Frau Lowack
Rosemarie Lowack, 83 Jahre alt, lebt seit 
17 Jahren in einer Berliner Seniorenein-
richtung der Diakonie, ist täglich auf 
Hilfe angewiesen. Ihre kleine Wohnung 
ist liebevoll eingerichtet, Spitzendeck-
chen auf dem runden Tisch, kleine En-
gelsfiguren an der Wand. Sie ist seit acht 
Jahren querschnittsgelähmt und sitzt 
im Rollstuhl – die Langzeitfolge eines 
Unfalls, den sie als Kind hatte.

Die ehemalige evangelische Reli-
gionslehrerin hat sich intensiv mit dem 
Thema Sterbehilfe auseinandergesetzt. 
Bereits vor 40 Jahren wurde sie Mitglied 
der Gesellschaft für humanes Sterben, 
die seit Jahrzehnten in Deutschland 
Sterbehilfe propagiert. 60 Euro kostet 
die jährliche Mitgliedschaft. Dafür wird 
man juristisch beraten und es wird eine 
„Freitodbegleitung“ vermittelt.

So weit ist es bei Lowack noch nicht. 
Sie hat bisher keinen Antrag gestellt, 
liebt nach wie vor das Leben. Sie will 
aber sichergehen, einen „Notausgang“ 
haben. „Ich möchte würdevoll abtreten 
und nicht wie ein Häuflein Elend. Es be-
ruhigt mich, zu wissen, dass ich nichts 
durchziehen muss, was mich abstößt.“

Der Wunsch nach selbstbestimmtem 
Sterben sei auch deshalb gewachsen, 

weil sie immer mit Schmerzen gelebt 
habe. Hinzu kommt die Erinnerung an 
den Tod ihrer Mutter. Sie lag anderthalb 
Jahre im Koma. „Sie war eine so schöne, 
lebendige Frau. Und dann verschwand 
sie, wurde immer weniger. Sie verging 
geradezu. Das fand ich schrecklich. Ich 
will meinen Kindern das nicht antun“, 
erklärt die alte Dame. Sie sei ein aktiver 
Typ, der „immer gemacht hat“.

Und dass der Tod dann geplant im 
Kalender steht? Besonders für ihre jün-
gere Tochter war das ein schwieriger 
Gedanke, an den sie sich gewöhnen 
musste, gibt Lowack zu. Es gibt Schwei-
zer Studien, nach denen Angehörige 
mehr posttraumatische Belastungs-
störungen haben, wenn ein geliebter 
Mensch Suizidbeihilfe in Anspruch 
genommen hat. Das könnte aber auch 
daran liegen, dass sie sich nicht trauen, 
über die Todesursache zu sprechen – 
und das Erlebnis entsprechend weniger 
gut verarbeiten können. Sterbebeglei-
terin Anne Müller denkt, dass der Ab-
schied leichter fällt, wenn der Tod von 
selbst kommt. „Es ist eher ein Abschied 
auf Raten, man gewöhnt sich langsam 
daran, dass der andere bald nicht mehr 
da sein wird. Beim assistierten Suizid 
kommt für die Angehörigen viel nach – 
auch wenn es im ersten Moment viel-
leicht eine Erleichterung ist.“

Gibt es die richtige Zeit zum Sterben?
  ➤ Bundestag stimmt  
über Sterbehilfe ab

  ➤ Zwei Frauen erzählen von 
Ängsten und Hoffnungen
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Sterbehilfe
Als Sterbehilfe wird jede Form der 
Unterstützung beim Sterben verstan-
den – von der Befreiung von Schmerzen 
bis zur aktiven Tötung. Meist wird zwi-
schen passiver, indirekter und aktiver 
Sterbehilfe unterschieden. Der Deut-
sche Ethikrat differenziert zwischen 
Sterbebegleitung, Sterbenlassen, 
Tötung auf Verlangen – und dem Spe-
zialfall assistierter Suizid, um den es in 
der aktuellen Diskussion geht. Dabei 
wird einem Sterbewilligen ein todbrin-
gendes Mittel überlassen, nicht aber 
verabreicht. Weil der Betroffene die 
Handlung selbst begeht, ist auch die 
Hilfe dabei nicht illegal. Dies stellte das 
Bundesverfassungsgericht 2020 klar, 
als es das 2015 verabschiedete Gesetz 
zum Verbot der „geschäftsmäßigen“ 
Suizidbeihilfe kippte. (epd)

Am Donnerstag stimmt der Bundestag dar-
über ab, ob und wie die Hilfe bei der Selbst-
tötung gesetzlichen Regularien unterworfen 
wird. Das sind die beiden Vorschläge: 

   ➤ Verbot mit Ausnahmen: Eine Grup-
pe um die Abgeordneten Lars Castel-
lucci (SPD), Ansgar Heveling (CDU) 
und weiteren Abgeordneten von Grü-
nen, FDP und Linken will die Hil-
fe bei der Selbsttötung in organisier-
ter („geschäftsmäßiger“) Form erneut 
unter Strafe stellen, unter bestimm-
ten Voraussetzungen aber erlauben. 
Dazu zählt, dass die Sterbewilligen 
sich zweimal mit einem Mindestab-
stand von drei Monaten einer psychia-
trischen oder psychotherapeutischen 
Begutachtung unterziehen, ein zu-
sätzliches Beratungsgespräch in An-
spruch nehmen und nach der Begut-
achtung mindestens zwei Wochen, 

höchstens aber zwei Monate bis zur 
Selbsttötung vergehen. Die ärztliche 
Begutachtung soll ausschließen, dass 
„keine die autonome Entscheidungs-
findung beeinträchtigende psychische 
Erkrankung vorliegt“. Der oder die 
Sterbewillige muss zudem volljährig 
sein. Verstöße gegen dieses Verfahren 
sollen mit bis zu drei Jahren Freiheits-
strafe geahndet werden. Das gegen-
über dem anderen Vorschlag stren-
gere Verfahren soll dazu dienen, die 
Autonomie Suizidwilliger zu schützen. 
Nach Auffassung der Gruppe werden 
Betroffene, auf die durch bestehende 
Suizidhilfe-Angebote Druck entstehen 
könnte, so am besten geschützt.

   ➤ Ermöglichung unter Bedingungen: 
Eine Gruppe um Katrin Helling-Plahr 
(FDP), Renate Künast (Grüne) und wei-
teren Parlamentariern von SPD und 
Linken betont gegenüber dem ande-

ren Vorschlag mehr das Recht, Hilfe 
bei der Selbsttötung in Anspruch zu 
nehmen und will ein Beratungsver-
fahren ähnlich wie beim Schwanger-
schaftsabbruch etablieren, um Suizid-
assistenz zu ermöglichen. Der Entwurf 
sieht den Aufbau eines Beratungsnet-
zes vor. Beratungsstellen sollen den 
Sterbewilligen eine Bescheinigung 
ausstellen, auf deren Grundlage ein 
Arzt oder eine Ärztin nach frühes-

tens drei, spätestens zwölf Wochen 
nach der Beratung ein tödlich wirken-
des Medikament verschreiben dürf-
te. Auch sie machen Volljährigkeit des 
oder der Betroffenen zur Vorausset-
zung. In Härtefällen, im Entwurf etwa 
beschrieben als „existentieller Lei-
denszustand“ infolge einer unheilba-
ren und fortgeschrittenen Krankheit, 
dürfte ein Arzt das Mittel auch ohne 
vorherige Beratung verschreiben. Zu-

dem sollen die Länder Stellen benen-
nen, die alternativ zu einem Arzt oder 
einer Ärztin die Verschreibung über-
nehmen sollen, wenn das andere Ver-
fahren für die betroffene Person nicht 
zumutbar ist. Dies gilt etwa für den 
Fall, dass die oder der Sterbewillige 
keinen Arzt findet, der zur Verschrei-
bung der Mittel bereit ist.

   ➤ Gar nichts regeln: Angenommen 
wäre ein Entwurf mit der einfachen 
Mehrheit, also mit mehr Ja- als Nein-
Stimmen. Möglicherweise fallen beide 
Entwürfe durch. Außerhalb des Par-
laments gibt es nicht wenige, die das 
nicht unbedingt bedauern würden: 
Die Selbstbestimmung der Sterbewilli-
gen und der Schutz vor Fremdbestim-
mung seien viel zu komplex, um sie in 
Paragrafen zu pressen, sagt beispiels-
weise der Vorstand der Stiftung Patien-
tenschutz, Eugen Brysch. (epd/dpa)

Das sind die Vorschläge, über die abgestimmt wird

Das lesen Sie zusätzlich online

Er lag nur im Bett „wie ein Stück 
Fleisch“. Faraz Fallahi wollte 
sterben. Dann bekam er Post:
www.sk.de/11466779

Lars Castellucci, 
SPD, hat einen Ent-
wurf zur Sterbehilfe 
maßgeblich mit  
ausgearbeitet.  
BILDER:  DPA

Unter anderem 
von Renate Künast 
(Bündnis 90/Die 
Grünen) stammt der 
liberalere Entwurf.
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